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Zitat von RosaLaune

Nach § 3 Abs. 2 BeamtStG ist eine Berufung in das Beamtenverhältnis nur zulässig für
die Ausübung hoheitsrechtlicher Aufgaben (Nr. 1) oder bei solchen Aufgaben, die für
die Sicherstellung des öffentlichen Lebens nicht ausschließlich in privatrechtlichen
Arbeitsverhältnissen stattfinden sollen (Nr. 2). Die Lehrtätigkeit gehört darunter. Der
Bund könnte § 3 Abs. 2 Nr. 3 des BeamtStG streichen (das wäre wohl Linnemanns
Traum) und damit wären Neuverbeamtungen für Lehrkräfte vom Tisch.

Das kann de facto nicht richtig sein. Berlin hat jahrelang Lehrkräfte nicht mehr verbeamtet und
zu meiner Zeit wurden in Niedersachsen auch Lehrkräfte für die ersten 3 Jahre als
Teilzeitangestellte eingestellt. Die zitierte Rechtsnorm sagt auch nur, dass er Lehrkräfte
verbeamten kann. Das bedeutet nicht, dass er das muss.
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